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jedoch als indifferente Handlung gelten aſſen nd ſo nur als
terielle Mitwirkung erklären, Wie das Verkaufen von Wein oder rot
3 einem ſchismatiſchen Gottesdienſt, ſo wäre in unſerem Falle die⸗
ſelbe doch unerlaubt: weil gar kein erheblicher Grund vorhanden
iſt, welcher das Mitwirken entſchuldigen könnte Ohne Grund wofür
man bloßen Geldgewinn auch gelten äßt darf man Gegen⸗
tände, ſe ſie noch nie für den katholiſchen Gottesdienſt
verwendet wurden, nicht einem akatholiſchen Kultus hergeben.
Hiezu kommt in unſerem Falle das ſich ſchwere Aergernis,
welches Katholiken wie Schismatiker einer ſolchen Mitwirkung
nehmen, welche als Gleichſtellung des ſchismatiſchen mit dem katholiſchen
Gottesdienſt ausgelegt werden kann. Der Mesner hat darum einen
rengen Verweis verdient, daß EL durch ſeine eigenmächtige Handlungs⸗
weiſe ſolches Aergernis gegeben. Er ſcheint allerdings nicht gewußt

aben, was CEL tut; daher hat EL eine Qre Belehrung ber falſche
und wahre oleranz ſehr nötig, die an en Orten, Schismatiker
hinkommen, zeitgemäß und heilſam ſein wird.

Seckau Aug Egger
VII (  ng der militärgeiſtlichen Trauungsermäch⸗

igung.) Der Hilfsprieſter Officioſus wird von einem Brautpaar
erſucht, die Trauung vorzunehmen. Der Bräutigam Uunter militär
geiſtlicher, die Braut Uunter zivilgeiſtlicher Jurisdiktion. Nach vor

ſchriftsmäßiger Verkündigung E der zuſtändige Militärſeelſorger
eine „Trauungsermächtigung CU  — jure delegandi“ den Pfarrer
der rau un Stephan Aus Die Trauung wird aber vom raut
paar un der Pfarrkirche St Vitus gewünſcht. Zu dieſem Behufe
ſubdelegiert der Pfarrer von Stephan eine Ermächtigung den
Hilfsprieſter Officioſus. Mit Rückſicht auf Ne temere VI (intra
limites 8u1 territorii), ſowie un rwägung, daß die rauungs⸗
ermächtigung an den ohnehin (im Hinblick auf die Braut) zuſtändigen
Pfarrer keine wahre Delegation ſei, arn der Pfarrer mn St Vitus
den Hilfsprieſter Officioſus vor der Vornahme der Trauung und
gibt ihm ſeinerſeits auch keine Delegation Im Sinne von NGS temere

VI Nichtsdeſtoweniger Officioſus das Brautpaar. rage
ſt leſe Ehe gültig?

Antwort K.  Ame lediglich das Dekret Ne temere zur An⸗
wendung, ſo ware die Ehe zweifellos ungültig; denn der Pfarrer
von Stephan hätte nur für ſein Territorium eine Delegation
geben können; der Pfarrer von Vitus hat aber eine Delegation
verweigert, alſo mangelte dem Officioſus jegliche Trauungsvollmacht.
Nun aber unterſtand der Bräutigam der militärgeiſtlichen Juris⸗
diktion. Nach der Entſcheidung der Ong OnC Februar 1908
20 VII hat das Trauungsrecht der Militärſeelſorger durch das Dekret
Ne temere keine Aenderung erfahren, bleibt alſo das tridentiniſche
Recht eſtehen Es erübrigt demnach nur noch die rage, ob die Qn.
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den hnehin für die Braut zuſtändigen Pfarrer ausgeſtellte Er⸗
mächtigung den Sinn einer Delegation habe Eine diesbezügliche An
fragean das oſtoliſche Feldvikariat wurde Mai 1916
1  0, dahin beantwortet, daß, allen Zweifeln ber die
Gültigkeit der Ehen vorzubeugen, Ein eil der militär⸗ und der
andere der zivilgeiſtlichen Jurisdiktion unterſteht, die Militärſeelſorgermit Rückſicht auf die Entſcheidung der Konzilskongregation vom

Februar 1908 den zuſtändigen Pfarrer der Braut Jum Vollzugder Trauung CU  — jure subdelegandi zu ermächtigen flegen Daraus
ſei zu entnehmen, daß die jetzige Ermächtigungsklauſel nicht identiſchſei mit der früher gebräuchlichen bloßen Entlaſſungsklauſel, die lediglichdie Vollzähligkeit der militäriſcherſeits geforderten Dokumente beſtätigte,
ondern daß die gegenwärtige Ermächtigungsklauſel einer tridentiniſchenDelegation gleichkomme. Die in Frage ſtehende Ehe tſt alſo als
gültig anzuſehen. Intereſſant iſt die Rechtslage des Pfarrers mn
St Stephan Als Pfarrer der Braut kann ETr nUuL nach Ne temere
delegieren, infolge der vom Militärſeelſorger für den Bräutigam 4
haltenen Ermächtigung auch nach Dekret Tametsi Man erſiehtdaraus, welche Konſequenzen die Dur  rechung der Urſprünglich Im
Dekret Ne temere aufgeſtellten rundſätze herbeiführte. Jedenfalls
hat eine ſpätere kirchliche Geſetzgebung ſich noch mit weiteren Problemen n dieſer Richtung zu beſchäftigen.

Graz. niv  Pro Dr Johann Haring.
III (Sommerzeit⸗Fälle.) Die Einführung der Sommerzeit,

die zur Folge hat, daß wir der regelrechten mitteleuropäiſchen Zeit
eine Stunde voraus ſind, regt Fragen bezüglich des Gebotes

der Nüchternheit, des Faſtens, der Sonntagsruhe, des Breviergebetes.Darf zelebrieren oder kommunizieren, wer wiſchen und Uhr
nachts gegenwärtiger Stundenzählung genießt? , denn das
Gebot der Nüchternheit erlaubt, nach der regelrechten mitteleuropäiſchenZeit ſich zu Ii  en Selbſtredend muß Aergernis vermieden werden.

Da 8 nter gewiſſen Umſtänden geſtattet iſt, zwei Stunden nach Mittagnoch 5 zelebrieren, iſt etzt die Möglichkeit einer Meſſe Am Uhr nachmittagsgegeben etin Schritt der Abendme
Darf in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wiſchen und

Uhr gegenwärtiger Rechnung noch Flei gegeſſen werden? Vd;denn eS iſt nicht erwehrt, m Erfüllung des Faſtengebotes der regel⸗
rechten mitteleuropäiſchen Zeit zu folgen.) Man darf aber dann
nicht in der kommenden Nacht von Freitag auf Samstag ſogleich
von Uhr jetziger Zählung Flei weil das Abſtinenz⸗gebot Stunden ver

Das Geſagte gilt auch hinſichtlich eines Abbruchsfaſttages;denn man darf ſich innerhalb Stunden nicht weimal ättigen.
utſchei
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